[image: Hauptstadt Logo]
[image: Hauptstadt Logo]	


Landes-Beauftragte für Menschen mit Behinderungen 
Christine Braunert-Rümenapf, Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen
Telefon: 030/ 9028 – 2918, E-Mail: lfb@senasgiva.berlin.de

Christine Braunert-Rümenapf, Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen
Telefon: 030/ 9028 – 2918, E-Mail: lfb@senasgiva.berlin.de
[bookmark: Anfang][bookmark: startPasting]
Die Berliner Landes-Beauftragte für Menschen mit Behinderungen sagt:
Menschen mit Behinderungen sollen ein Recht auf Bildung haben.
Das Recht auf Bildung soll diskriminierungsfrei sein.

Am 5. Mai 2026 ist der Europäische Protest-Tag zur Gleich-Stellung von Menschen mit Behinderungen.
Christine Braunert-Rümenapf sagt:
Menschen mit Behinderungen sollen die gleichen Rechte haben wie alle anderen Menschen.
Das ist wichtig.
Christine Braunert-Rümenapf ist die Berliner Landes-Beauftragte für Menschen mit Behinderungen.
Sie sagt:
Menschen mit Behinderungen sollen nicht diskriminiert werden.
Das gilt auch für die Bildung.
Mindestens 2300 bis 2800 Kinder und Jugendliche gehen nicht genug in die Schule.
Oder sie gehen gar nicht in die Schule.
Das passiert in Berlin.
Das passiert besonders bei:
Schülern und Schülerinnen mit geistiger Behinderung
Schülern und Schülerinnen mit Autismus.
Warum ist das so?
Das weiß man noch nicht genau.
Aber es gibt verschiedene Probleme.
Zum Beispiel:
Es gibt zu wenig Lehrer und Lehrerinnen.
Es gibt zu wenig Räume für die Schüler und Schülerinnen.
Es gibt zu wenig Pflege und Hilfe für die Schüler und Schülerinnen.
Alle Kinder und Jugendlichen sollen in der Schule mitmachen können.
Das ist ein Recht von den Kindern und Jugendlichen.
Das Recht steht in der Verfassung.
Das Land Berlin muss sich um dieses Recht kümmern.
Das heißt:
Niemand darf diskriminiert werden.
Dafür muss das Land Berlin verschiedene Sachen machen.
Zum Beispiel:
Schul-Assistenz
Schulweg-Beförderung
Pflege-Maßnahmen
Rück-Zugs-Räume
abgewandelte Methoden.
Das steht im Gesetz.
Das Gesetz heißt: Paragraph 5 Landesgleichberechtigungsgesetz.
Es gibt auch noch ein anderes Gesetz für mildere Maßnahmen.
Das Gesetz heißt: Paragraph 43 Absatz 1 Schul-Gesetz.
Der Senat muss sich um das Thema Nicht-Beschulung kümmern.
Nicht-Beschulung heißt:
Manche Kinder gehen nicht zur Schule.
Der Senat muss die Probleme sehen.
Dafür muss der Senat alle Fälle in Berlin zählen.
Das muss der Senat immer wieder machen.
Und die Namen von den Kindern müssen geheim bleiben.
Dann kann der Senat einen Plan machen.
In dem Plan soll stehen:
So können wir weniger Kinder haben, die nicht zur Schule gehen.

Am 27. April 2026 gibt es zum ersten Mal einen Runden Tisch von der Senats-Verwaltung für Bildung.
Der Runde Tisch heißt: Inklusion, Autismus und komplexe Unterstützungs-Bedarfe.
Das ist ein wichtiger erster Schritt.

Die Familien und ihre Interessenvertretungen sollen mitreden können.
Und alle Bereiche sollen zusammen an dem Thema arbeiten.


Kontakt: 
Büro von der Landes-Beauftragten für Menschen mit Behinderungen
Telefonnummer: 9028 - 2918
lfb@senasgiva.berlin.de
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